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RS OGH 2006/5/16 5Ob12/06k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.2006

Norm

GBG §104 Abs3

GBG §136

Rechtssatz

Es liegt kein Fall der Berichtigung nach § 104 Abs 3 GBG vor, wenn im Zug einer Berichtigung des Grundbuchs nach

§136 GBG unter Abweichung vom Bewilligungsbeschluss beim Vollzug die richtige Eintragungsart gewählt wurde und

daher das Grundbuch nunmehr die tatsächliche Rechtslage richtig wiedergibt.
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